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Circulare

der k. k. Landesregierung im Erzherzogthuine
Oesterreich unter der Enns.

Verbot des Gebrauches messingener Gewichte bei dem Salzhandel.

der Vorschrift des Cimentirungs - Patentes vom 10 . November 1784

soll bei dem Salzverschleiße das Salz mit cimentirten messingenen Ge¬

wichten den Parteien zugewogen werden.

Da letztere jedoch durch die Feuchtigkeit des Salzes sehr leicht

einen Ansatz von Grünspan bekommen , und auf diese Weise durch die

Mittheilung des Grünspanes an das Salz , in soferne dieses zur Berei¬

tung von Speisen verwendet wird , die menschliche Gesundheit gefährdet

werden kann , so wird mit Genehmigung der hohen Hofkanzlei vom 4 . d. M.

die obige Vorschrift des Cimentirungs - Patentes vom Jahre 1784 hin¬

sichtlich der Verwendung messingener Gewichte bei dem Salzhandel aus

gesundheitspolizeilichen Rücksichten außer Wirksamkeit gesetzt , und dagegen

angeordnet , daß künftighin bei dem Salzverschleiße nur allein eiseme Ge¬

wichte , die aber gehörig cimentirt und mit Firniß überzogen seyn müssen,

anstatt der bisher vorgeschriebenen messingenen Gewichte verwendet wer¬

den sollen.
Wien am 29 . Mai 1848.

Graf Lamberg,
k. k. Hofrath.

Doctor Joseph Johann Knolz,
k. k. Nieder-Oester. Regierungsrath.

AuS der k. k. Hof - und Staatsdruckerei.
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